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DIE SEITE DES SOG-VORSTANDES

Appell an die eidgenössischen Räte n
In der Herbstsession befasst sich der Nationalrat mit den Änderungen
der Armeeorganisation. Die Revision der Verordnung enthält nur einen
Teilbereich des Entwicklungsschrittes 08/11, anderes (z.B. der Ausbau
der Kräfte fiir friedensfordernde Einsätze) liegt in der Kompetenz des

Bundesrates, trotzdem muss sie in die sicherheitspolitische Gesamtkonzeption

eingebettet werden. Die SOG hat bereits mehrmals daraufhingewiesen,

dass der Schritt 08/11 ohne systematische sicherheitspolitische
Diskussion vorbereitet wurde. Sie fehlt weiterhin. Einen Anstoss dazu

erwartet die SOG von der parlamentarischen Debatte.

Obwohl klar ist, dass die reelle Politik
nicht vorgegebenen Modellen folgt, ist die

gesamte schweizerische Sicherheitspolitik
- insbesondere aber die Konsequenz des

Entwicklungsschrittes 08/11 der Armee -
schematisch zu überprüfen.
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Bandbreite. Der Prozess darf nicht
überspannt werden. Ändern sich die Rahmenbedingungen

grundlegend, ist das ganze Konzept

zu überdenken.
Die Diskussionen um den sicherheitspolitischen

Bericht 2000 haben gezeigt, dass

keine Einigkeit
über die Gültigkeit
der bestehenden
Grundlagen herrscht.

Ohne von der
Mehrheit der
zuständigen politischen

Gremien
anerkannte Ausgangslage

ist weder eine
sicherheits- noch
militärpolitische
Planungssicherheit zu
erzielen. Hier ist
das Parlament
gefordert.
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Ausgangspunkt jedes sicherheitspolitischen

EntScheidungsprozesses müssen die
möglichen Bedrohungsformen sein. Die
Botschaft des Bundesrates zur Änderung
der Armeeorganisation vergleicht Aussagen
aus dem Sicherheitspolitischen Bericht
2000 und des Armeeleitbildes XXI mit der
heutigen Lage und kommt insgesamt zum
Schluss, dass der Katalog der Bedrohungen
und Gefahren in Bericht und Leitbild
immer noch vollständig erscheine. Bei der
Eintretenswahrscheinlichkeit sind bei
einzelnen Bedrohungen jedoch Modifikationen

angebracht, schwergewichtig bei der
Informationskriegsflihrung und den Folgen

der Proliferation, nennenswert auch
bei Natur- und technischen Katastrophen
und dem Terrorismus.

Die SOG ist nicht der Meinung, dass die
sicherheitspolitischen Grundlagen komplett
neu erarbeitet werden müssen. Sie fordert
aber, dass der sicherheitspolitische Bericht
vom Bundesrat während jeder Legislatur
überprüft und dem Parlament als

sicherheitspolitische Grundlage abgegeben wird.
Die vorliegende Botschaft zur AO-Revision
kann diese Aufgabe nicht ersetzen, da sie sich
aus nahe liegenden Gründen auf Armeebelange

beschränkt. Sicherheitspolitik umfasst
aber weit mehr. Die Armee muss sich als

lernende Organisation weiterentwickeln. Dies
kann sie aber nur innerhalb einer gewissen

Sicherheitspolitische Mittel anpassen
Der fliessende Übergang von innerer

und äusserer Sicherheit bedingt nicht nur,
dass die sicherheitspolitischen Mittel besser

vernetzt werden, sondern dass auch die
zuständigen staatlichen Ebenen ihre Schnittstellen

definieren, bzw. ihre Hausautgaben
lösen. Die «Nationale Sicherheitskooperation»

stellt zurzeit die grösste Herausforderung

dar.

Dem Bund fehlen 600 Polizisten fiir seine

Aufgaben (wozu u. a. die internationale
Verpflichtung gehört, diplomatische
Niederlassungen zu schützen), und die Kantone

weisen ein Defizit von 1000 Polizisten
für Aufgaben ihrer eigenen Polizeihoheit
aus. Dieser unbewältigten politischen
Situation und der fehlenden Entscheide wegen

läuft die Armee Gefahr, nachhaltig
Schaden zu nehmen. Subsidiäre
Sicherungseinsätze dürfen nicht zur dauerhaften
Armeeaufgabe werden.

Deshalb fordert die SOG, dass ein Konzept

mit einer Strategie zur Inneren
Sicherheit erarbeitet wird, das die
Kompetenzausscheidung zwischen Bund und
Kantonen eindeutig regelt und die Milizarmee

weiter von Polizeiaufgaben entlastet.
«Sicherheit durch Kooperation» gilt

nicht nur fiir die aussenpolitische Komponente,

sondern vor allem und zuerst für die
Innere Sicherheit.

Dilemma Aufwuchs
Die Aussagen zum Aufwuchs sind

widersprüchlich. In der Botschaft schreibt der
Bundesrat, dass die konkreten Massnahmen
eines Aufwuchses erst festgelegt werden
können, wenn sich eine fasssbare Bedrohung

herausbildet, weil diese bestimmt,
wohin die Armee aufwachsen müsse. In ihrer

Stellungnahme zur AO-Revision
mahnte die SOG: Die Konzeption zurArmee

XXI geht von einem Aufwuchs aus, was ein

Denken in sicherheits- und militärpolitischen
Varianten bedingt. Aber hat sich das Aufwuchskonzept

nur auf den klassischen Verteidigungsfall
auszurichten? Wer sagt uns heute, in welche

Richtung die Armee aufwachsen muss? Es
konnte durchaus sein, dass eine andere

Bedrohungsform gemäss ALB XXI — nicht nur eine

militärische Aggression - einen Aufwuchs
bedingt. Man denke zum Beispiel an die

Bedrohungsform Natur- und technische Katastrophen:
War die Armee letztesJahr wirklich bereit? Oder
könnte bzw. müsste sie bereits aufgrund dieser

Bedrohungsform aufwachsen?

Die Erhaltung und Weiterentwicklung
aller Kernkompetenzen der Armee zurVer-
teidigung sind unbedingt sicherzustellen,
weil die Zeit fehlen wird, um verlorene
Kompetenzen wieder zu erwerben. Die
Geschichte und künftige Bedrohungspotenziale

verpflichten zu vorsichtigem Handeln.

Besonders schwierig in einer
Krisensituation ist die Rüstungsbeschaffung für
den Kleinstaat Schweiz. Es kommt nicht
von ungefähr, dass die Armeeabschaffer mit
ihrer Initiative fiir ein Verbot von Kriegs-
matenalexporten der ohnehin schon
reduzierten schweizerischen Rüstungsindustrie
den Todesstoss versetzen wollen.

Entscheide rechtzeitig zu fällen, liegt in
derVerantvvortung der Politiker. In der Frage

des Aufwuchses erwartet die SOG vom
Parlament klare Vorgaben ans VBS.

Ausblick
Aufgrund der Reaktionen zum Bot-

schaftsentvvurf zur AO-Revision ist der
Bundesrat zur Benennung der Brigaden
zurückgekehrt. Auch die SOG hatte dies

verlangt. Besonders wichtig für die Milizarmee

schweizerischer Prägung ist ihre
Verankerung in der Bevölkerung. Eine
Identifikation über die Brigaden und die
gebührende Berücksichtigung der sprachlichen

Minderheiten tragen dazu bei. Die
kommende Debatte im Parlament darfsich
aber nicht aufdie Armeestruktur beschränken,

sie muss sich mit dem ganzen Inhalt
der Botschaft auseinander setzen.

In derWintersession steht das

Rüstungsprogramm 06 auf dem Programm. Es enthält

Elemente (Genie- und Minenräumpanzer),

die dringend nach einer vorgängigen

Flurbereinigung rufen, wohin die
Armee gehen soll. ¦
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